
B 1612

2002München, den 31. JuliNr. 17

25.  7.2002 Gesetz zur Einführung Integrierter Leitstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215–6–1–I, 215–5–1–1–I, 215–3–1–I

25.  7.2002 Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2024–1–I

25.  7.2002 Gesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2025–1–I

25.  7.2002 Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen und des
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2230–1–1–UK, 2230–7–1–UK

25.  7.2002 Gesetz zur Änderung wohnungsbaurechtlicher Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2330–18–I, 2330–6–I

25.  7.2002 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes und von Verfah-
rensgesetzen des Bundes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

300–1–1–J

25.  7.2002 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung der Bayerischen Landesbank Girozentrale . . . . .  
726–6–F

14.  7.2002 Bekanntmachung des Abkommens zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finan-
zierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2122–4–G

21.  7.2002 Bekanntmachung über das In-Kraft-Treten des Sechsten Staatsvertrages zur Änderung des Rundfunk-
staatsvertrages, des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages und des Mediendienste-Staatvertrages
(Sechster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2251–6–S, 2251–15–S, 2251–10–S

16.  7.2002 Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern . . . . . . . . .
230–1–5–U

25.  7.2002 Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht . . . .
454–1–I

7.  7.2002 Verordnung zur Sicherstellung der Personalvertretung om Kommunalunternehmen „Kreiskliniken 
Altötting/Burghausen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2035–49–I

7.  7.2002 Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2130–3–I

15.  7.2002 Verordnung über das Trennungsgeld der Beamten und Richter (Bayerische Trennungsgeldverordnung –
BayTGV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2032–5–3–F

17.  7.2002 Verordnung zur Änderung der Verordnung über das maschinell geführte Handels-, Genossenschafts-,
Partnerschafts- und Vereinsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315–6–J

317

SeiteDatum I n h a l t

318

324

322

326

331

332

337

340

341

342

344

345

346

351

329



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 17/2002318

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fogende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht
wird:

§ 1
Gesetz über die Errichtung und den Betrieb 

Integrierter Leitstellen (ILSG)

Art. 1
Integrierte Leitstelle, Notruf 112

1Dieses Gesetz regelt die gemeinsame Nutzung der
Notrufnummer 112 für Rettungsdienst und Feuerwehr
sowie die flächendeckende Einführung Integrierter
Leitstellen. 2Die Notrufnummer 112 wird ausschließ-
lich in der Integrierten Leitstelle abgefragt. 3Zustän-
digkeitsbereich der Integrierten Leitstelle (Leitstel-
lenbereich) ist der nach dem Bayerischen Rettungs-
dienstgesetz festgelegte Rettungsdienstbereich. 4Für
jeden Leitstellenbereich ist nur eine Integrierte Leit-
stelle zulässig.

Art. 2
Aufgaben der Integrierten Leitstelle

(1) 1Die Integrierte Leitstelle hat die Aufgabe, alle
Notrufe, Notfallmeldungen, sonstige Hilfeersuchen
und Informationen für Rettungsdienst und Feuerwehr
in ihrem Leitstellenbereich entgegen zu nehmen. 2Sie
alarmiert die erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel,
begleitet alle Einsätze und unterstützt die Einsatzlei-
tung. 3Außerhalb der üblichen Dienstzeiten über-
nimmt sie für dringliche Fälle die Funktion eines Mel-
dekopfes für die Kreisverwaltungsbehörden als Si-
cherheitsbehörden.

(2) 1Die Integrierte Leitstelle führt einen Kranken-
bettennachweis. 2Der Betreiber der Leitstelle verein-
bart mit den Trägern geeigneter Krankenhäuser Form,
Inhalt und Verfahren der dafür notwendigen Meldun-
gen.

(3) Die Integrierte Leitstelle führt eine Übersicht
über die Dienst habenden Apotheken ihres Leitstellen-
bereichs und eine Übersicht über Giftnotrufe, Blut-
spendezentralen, Druckkammern und vergleichbare
zentrale Einrichtungen.

(4) 1Die Integrierte Leitstelle kann die Vermittlung
des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes überneh-
men. 2Die Einzelheiten werden vertraglich geregelt.
3Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt,
die notwendigen landesweit einheitlichen Regelungen
in einem Rahmenvertrag mit der Kassenärztlichen
Vereinigung Bayerns zu vereinbaren. 4Der Rahmen-
vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung
der Landesverbände der Krankenkassen, der Verbän-
de der Ersatzkassen und des Landesverbands Bayern
und Sachsen der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten sowie der Kommunalen Spitzenverbände. 5Örtlich

bedeutsame, ergänzende Regelungen werden zwischen
der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und dem
Betreiber der Integrierten Leitstelle (Art. 4 Abs. 1)
vereinbart; der Vertrag bedarf der Zustimmung des
Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung, sofern dieser nicht selbst Betreiber der
Integrierten Leitstelle ist.

(5) Soweit die Erledigung der Aufgaben nach den
Absätzen 1 bis 3 nicht beeinträchtigt wird, kann die In-
tegrierte Leitstelle mit Zustimmung des Zweckver-
bands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
auch die Alarmierung örtlicher Einrichtungen der or-
ganisierten Ersten Hilfe, die Benachrichtigung von
Notfallseelsorgern sowie Kriseninterventionsteams
und anderer Kräfte zur psychosozialen Betreuung
übernehmen.

(6) Die Integrierte Leitstelle arbeitet zur Erfüllung
ihrer Aufgaben mit benachbarten Leitstellen sowie mit
allen sonstigen betroffenen Stellen und Kräften zu-
sammen.

(7) 1Die Integrierte Leitstelle kann zur Lenkung der
Einsätze des Rettungsdienstes den im Rettungsdienst
tätigen Personen Weisungen erteilen. 2Art. 21 Abs. 2
des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes bleibt un-
berührt.

Art. 3
Aufgabenträger, notwendige Einrichtungen

(1) 1Die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden,
die zu einem Leitstellenbereich gehören, gestalten den
für dieses Gebiet zum Vollzug der ihnen nach Art. 18
Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes
übertragenen Aufgaben gebildeten Rettungszweck-
verband zu einem Zweckverband für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung um. 2Zu diesem Zweck
übertragen sie ihm die ihnen nach Art. 1 Abs. 1 und
2, Art. 2 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes obliegen-
den Aufgaben der Feuerwehralarmierung, soweit die-
se nicht ausnahmsweise auf Grund einer Rechtsver-
ordnung nach Art. 10 Abs. 1 Nr. 10 weiterhin von einer
Feuerwehreinsatzzentrale erledigt werden. 3Zugleich
sind die Strukturen des Zweckverbands den geänder-
ten Aufgaben anzupassen.

(2) 1In Wahrnehmung der Aufgaben des Zweckver-
bands ist eine Integrierte Leitstelle zu errichten und zu
betreiben. 2An den Maßnahmen, die zur Planung der
Integrierten Leitstelle und zur Herstellung ihrer Be-
triebsbereitschaft erforderlich sind, haben die Träger
der Rettungsleitstelle, der Feuerwehreinsatzzentralen
sowie der sonstigen Einrichtungen zur Alarmierung
der Feuerwehr mitzuwirken. 3Sie sind insbesondere
verpflichtet, dem Zweckverband für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung und dessen Aufsichts-
behörden die dazu erforderlichen Daten ihrer Einrich-
tungen in auswertbarer Form herauszugeben und die
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erforderliche Fortbildung der in ihren Einrichtungen
Beschäftigten, die für die Tätigkeit in einer Integrier-
ten Leitstelle in Betracht kommen, zu fördern. 4Art. 9
Abs. 3 Satz 5 gilt entsprechend.

(3) 1Die Integrierte Leitstelle muss ständig mit min-
destens zwei Disponenten besetzt und einsatzbereit
sein. 2Die für Notrufabfrage, Alarmierung und Kom-
munikation notwendige fernmeldetechnische Infra-
struktur in der Fläche ist bereitzustellen und zu unter-
halten.

Art. 4
Betreiber, Standort und Realisierung 

der Integrierten Leitstelle

(1) 1Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feu-
erwehralarmierung kann die ihm nach Art. 3 Abs. 2
und 3 obliegenden Aufgaben selbst durchführen. 2Er
kann auch eines seiner Mitglieder oder einen Dritten
mit der Durchführung dieser Aufgaben beauftragen.
3Die Beauftragung erfolgt durch öffentlich-rechtli-
chen Vertrag, in dem auch die Einzelheiten der Durch-
führung zu regeln sind.

(2) Eine Person des Privatrechts darf der Zweckver-
band für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
mit der Durchführung der Aufgaben nur beauftragen,
wenn diese die erforderliche Zuverlässigkeit und
Fachkunde besitzt und der Beauftragung keine über-
wiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.

(3) Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feu-
erwehralarmierung kann den nach Art. 19 Abs. 3 Satz
1 des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes geschlosse-
nen öffentlich-rechtlichen Vertrag, soweit er den Be-
trieb einer Rettungsleitstelle zum Gegenstand hat, aus
wichtigem Grund kündigen.

(4) Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feu-
erwehralarmierung bestimmt für die Integrierte Leit-
stelle einen geeigneten Standort.

(5) Mit der flächendeckenden Errichtung der Inte-
grierten Leitstellen soll ab 2002 in drei jährlich aufein-
ander folgenden Projektstufen begonnen werden. 

Art. 5
Kreiseinsatzzentrale

(1) 1Die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden
können im Rahmen ihrer Aufgaben nach Art. 1 und 2
des Bayerischen Feuerwehrgesetzes für ihr Gebiet eine
oder mehrere Kreiseinsatzzentralen errichten. 2Die
Errichtung erfolgt im Benehmen mit dem Zweckver-
band für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

(2) 1Die Kreiseinsatzzentrale unterstützt in Abstim-
mung mit der Integrierten Leitstelle den jeweiligen
Einsatzleiter, soweit dies erforderlich ist. 2Die Inte-
grierte Leitstelle kann die Kreiseinsatzzentrale im Fall
großräumiger Schadensereignisse, die eine Vielzahl
von Einzeleinsätzen erforderlich machen, mit der
selbständigen Bewältigung bestimmter Einsätze be-
trauen; sie weist der Kreiseinsatzzentrale die dazu er-
forderlichen Einsatzkräfte und Einsatzmittel zu.

Art. 6
Kostenverteilung, Kostentragung

(1) 1Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb

der Integrierten Leitstelle sowie für die Bereitstellung
und Unterhaltung der für Notrufabfrage, Alarmierung
und Kommunikation notwendigen fernmeldetechni-
schen Infrastruktur in der Fläche werden entspre-
chend dem Maß der Inanspruchnahme auf die durch
die Leitstelle wahrgenommenen Aufgabenbereiche
Feuerwehr und Rettungsdienst verteilt. 2Die Kosten-
tragung für die den einzelnen Aufgabenbereichen zu-
geordneten Kosten richtet sich nach den für den Auf-
gabenbereich jeweils geltenden Vorschriften, soweit
dieses Gesetz oder auf seiner Grundlage erlassene
Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmen.

(2) 1Die Kostentragung für die Vermittlung des Kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienstes wird gemäß Art. 2
Abs. 4 vertraglich geregelt. 2Aus der Vermittlung des
Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes sowie aus an-
deren Dienstleistungen erzielte Einnahmen werden
vor der Verteilung nach Absatz 1 Satz 1 von den Ge-
samtkosten abgesetzt.

Art. 7
Investitionskostenerstattung, Zuwendungen

(1) 1Der Staat erstattet dem Betreiber der Integrier-
ten Leitstelle den auf den Rettungsdienst entfallenden
Anteil der notwendigen Anschaffungskosten für die
kommunikations- und informationstechnische Aus-
stattung und die Datenverarbeitungsprogramme der
Integrierten Leitstelle sowie für die zur Alarmierung
und Kommunikation notwendige fernmeldetechni-
sche Infrastruktur in der Fläche, soweit diese nicht
durch Zuwendungen Dritter gedeckt sind. 2Die Kosten
der Anschaffung von Gegenständen mit einer Nut-
zungsdauer von bis zu drei Jahren werden nicht erstat-
tet. 3Einnahmen, die eine Mitnutzung der nach Satz 1
finanzierten Gegenstände abgelten, sind anteilig an
den Freistaat Bayern abzuführen.

(2) 1Für die auf den Feuerwehrbereich entfallenden
notwendigen Ausgaben für Investitionen werden, so-
weit es sich um die Ersterrichtung Integrierter Leit-
stellen handelt, im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel staatliche Zuwendungen ge-
währt; die Höhe der Zuwendung beträgt bei baulichen
Maßnahmen 35 v. H., im Übrigen 70 v. H. der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben. 2Die Gewährung von Zuwen-
dungen für Folgeinvestitionen richtet sich nach den
zum Zeitpunkt der Investition geltenden Zuwen-
dungsrichtlinien.

(3) 1Den Umfang der nach der Ersterrichtung not-
wendigen Folgeanschaffungen stellt das Staatsmini-
sterium des Innern nach Anhörung der Betreiber der
Integrierten Leitstellen im Einvernehmen mit dem
Staatsministerium der Finanzen in jährlichen Be-
schaffungsplänen fest. 2Diese Beschaffungspläne wer-
den den jeweiligen Haushaltsansätzen zugrunde ge-
legt.

Art. 8
Staatliche Aufsicht, Überprüfung

(1) 1Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feu-
erwehralarmierung untersteht der staatlichen Auf-
sicht. 2Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit.

(2) 1Führt der Zweckverband für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung die ihm nach Art. 3 Abs.
2 und 3 obliegenden Aufgaben nicht selbst durch, ist er
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berechtigt, alle Einrichtungen und Anlagen des mit der
Durchführung Beauftragten jederzeit in personeller
und sachlicher Hinsicht auf Ordnungsmäßigkeit der
Leistungserfüllung und Leistungsstand zu überprü-
fen. 2§ 54a Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes
in der jeweils geltenden Fassung findet entsprechende
Anwendung.

Art. 9
Datenschutz, Dokumentation

(1) Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden, soweit

1. dies zur Ausführung und Abwicklung der Hilfeersu-
chen, zum Nachweis ordnungsgemäßer Ausführung
sowie zur weiteren Versorgung des Patienten erfor-
derlich ist, oder

2. der Betroffene eingewilligt hat.

(2) 1Der Betreiber der Integrierten Leitstelle oder
seine Mitarbeiter dürfen fremde Geheimnisse oder
personenbezogene Daten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit
anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, nicht
unbefugt offenbaren. 2Die Offenbarung ist insbeson-
dere befugt unter den in Absatz 1 Nrn. 1 und 2 ge-
nannten Voraussetzungen sowie dann, wenn ein Arzt
zur Offenbarung befugt wäre.

(3) 1Der Betreiber der Integrierten Leitstelle hat die
Pflicht, jeden Einsatz und die dabei getroffenen aufga-
benbezogenen Feststellungen und Maßnahmen ausrei-
chend zu dokumentieren. 2Er hat dem Zweckverband
für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung sowie
dessen Aufsichtsbehörden auf Antrag Auskünfte zu er-
teilen und Leitstellendaten in auswertbarer Form her-
auszugeben, soweit diese von den genannten Stellen
für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt wer-
den. 3Der Zweckverband und dessen Aufsichtsbehör-
den können diese Daten für Zwecke der Bedarfspla-
nung, der Qualitätssicherung und der Effizienzkon-
trolle selbst auswerten. 4Das Staatsministerium des
Innern kann öffentliche Stellen, die wissenschaftliche
Zwecke verfolgen, mit diesen Auswertungen beauftra-
gen. 5Die Weitergabe personenbezogener Daten ist nur
zulässig, soweit sie für die Aufgabenerfüllung der ge-
nannten Stellen unerlässlich ist.

Art. 10
Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften

(1) Das Staatsministerium des Innern kann durch
Rechtsverordnung

1. zur Wahrung eines landesweit einheitlichen Leit-
stellenstandards Rahmenvorgaben für Besetzung,
Ausstattung, Organisation und Betrieb Integrier-
ter Leitstellen einschließlich des Betriebs von
Alarmempfangseinrichtungen für Brandmeldean-
lagen und der Anbindung von Kreiseinsatzzentra-
len machen;

2. das Nähere über die Qualifikation, die Aus- und
Fortbildung des Personals Integrierter Leitstellen
einschließlich der Pflicht, die dadurch entstehen-
den Kosten zu tragen, regeln; 

3. die Voraussetzungen für die Erteilung der Zustim-
mung nach Art. 2 Abs. 5, Einzelheiten der Alar-

mierung durch die Integrierte Leitstelle und in die-
sem Zusammenhang auch das Einsatzspektrum
sowie die notwendige Ausbildung und Ausstat-
tung örtlicher Einrichtungen der organisierten Er-
sten Hilfe näher regeln;

4. den Nachweis der nach Art. 4 Abs. 2 erforderlichen
Fachkunde regeln; hierzu gehören insbesondere
Vorschriften darüber, welche Prüfungen der Be-
treiber einer Integrierten Leitstelle nachzuweisen
hat und unter welchen Voraussetzungen von der
Ablegung einer Prüfung befreit werden kann;

5. die Einzelheiten der zeitlichen Abstufung bei der
bayernweiten Einführung der Integrierten Leit-
stellen nach Art. 4 Abs. 5 regeln; hierzu gehören
insbesondere Vorschriften darüber, in welche der
dort genannten Projektstufen die einzelnen Leit-
stellenbereiche aufzunehmen sind und wann in
den einzelnen Leitstellenbereichen mit der Errich-
tung der Integrierten Leitstelle spätestens begon-
nen werden muss;

6. die Einzelheiten der Kostenverteilung nach Art. 6
regeln. Hierzu gehören insbesondere die Festle-
gung von Kriterien für die Aufteilung der Kosten
zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen und
den Aufgabenträgern, Bestimmungen darüber,
welche Kosten der Integrierten Leitstellen ansatz-
fähig im Sinn des Art. 24 Abs. 1 Satz 2 des Bayeri-
schen Rettungsdienstgesetzes sind, sowie Vor-
schriften über das Verfahren zur Ermittlung, Fest-
stellung und Verteilung der Kosten. Im Verfahren
zum Erlass der Verordnung sollen die Kommuna-
len Spitzenverbände, die Landesverbände der
Krankenkassen, die Verbände der Ersatzkassen
und der Landesverband Bayern und Sachsen der
gewerblichen Berufsgenossenschaften gehört
werden.

7. die Einzelheiten der Kostenerstattung nach Art. 7
einschließlich des Verfahrens zur Abführung von
Einnahmen nach Art. 7 Abs. 1 Satz 3 an den Frei-
staat Bayern regeln;

8. die Einzelheiten der Dokumentation und ihrer
Auswertung nach Art. 9 Abs. 3 regeln;

9. die Beibehaltung der Rufnummer 19222 für den
Krankentransport und die Nutzung weiterer Son-
derrufnummern für besondere Hilfeleistungs-
zwecke regeln;

10. zu Gunsten von Feuerwehreinsatzzentralen, die
im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes
bestehen, Ausnahmen von der in Art. 2 Abs. 1 Satz
2 geregelten Zuständigkeit der Integrierten Leit-
stelle für die Alarmierung der Feuerwehr zulassen,
wenn diese mit mindestens zwei Disponenten
ständig besetzt und einsatzbereit sind und durch
eine wissenschaftliche Untersuchung mit einer
Untersuchungsdauer von mindestens einem Jahr
der Nachweis erbracht wird, dass die Alarmierung
durch die Feuerwehreinsatzzentrale ebenso sicher
und schnell funktioniert wie die Alarmierung
durch eine Integrierte Leitstelle.

(2) Das Staatsministerium des Innern erlässt eine
Mustersatzung für den Zweckverband für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung, das Muster eines
Vertrags nach Art. 4 Abs. 1 Satz 3 sowie das Muster
einer Dienstanweisung für die Integrierte Leitstelle.
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§ 2

Änderung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes

Das Bayerische Gesetz zur Regelung von Notfallret-
tung, Krankentransport und Rettungsdienst (Bayeri-
sches Rettungsdienstgesetz – BayRDG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 8. Januar 1998 (GVBl S.9,
BayRS 215-5-1-I), geändert durch § 29 des Gesetzes
vom 24. April 2001 (GVBl S. 140), wird wie folgt geän-
dert:

1. In die Inhaltsübersicht wird folgender Art. 27a ein-
gefügt:

„Art. 27a Besondere Bestimmungen für Integrierte
Leitstellen“

2. Es wird folgender Art. 27a eingefügt:

„Art. 27a
Besondere Bestimmungen für 

Integrierte Leitstellen

Für die Errichtung und den Betrieb Integrierter
Leitstellen gelten die Vorschriften des Gesetzes über
die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leit-
stellen (ILSG).“

§ 3

Änderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes

Das Bayerische Feuerwehrgesetz – BayFwG –
(BayRS 215–3–1–I), zuletzt geändert durch § 27 des Ge-
setzes vom 24. April 2001 (GVBl S. 140), wird wie folgt
geändert:

1. In die Inhaltsübersicht wird folgender Art. 3a einge-
fügt:

„Art. 3a Integrierte Leitstellen“

2. Es wird folgender Art. 3a eingefügt:

„Art. 3a
Integrierte Leitstellen

Für die Errichtung und den Betrieb Integrierter
Leitstellen gelten die Vorschriften des Gesetzes über
die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leit-
stellen (ILSG).“

§ 4

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. September 2002 in Kraft.

München, den 25. Juli 2002

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund S t o i b e r 


